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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.04.1975

Norm

UWG §25 Abs4

Rechtssatz

Einem an sich gerechtfertigten Verö2entlichungsanspruch steht allein der Hinweis auf gleichartige Verfehlungen der

anderen Partei nicht entgegen; Unzulässigkeit einer solchen "Aufrechnung" der beiderseitigen Gesetzesverstöße - in

welche dann gegebenenfalls auch noch andere, noch weiter zurückliegende Verfehlungen beider Teile einbezogen

werden müßten.
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